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[R U T Z], :josef 
Lebender, beseelter Mann aus Fleisch und Blut 

- öffentlich autonom -  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Neuhausen, [Donnerstag, 09. Dezember 2022] 

 

 

Fr. 1'000.- will da jemand betr. der 10900.- doppelt kassieren? 

 
BRIEF CORNELIA STAMM HURTER – DOK. 2023 VOM 11.05.2022 BETREFFEND 

KG 2016/843-42-sr, RECHNUNG Nr. 90343861 Konto 123029 Dok. 1741.1 betref-

fend sog. Strafbefehl Nr. ST.2015.1189 des sog. Staatsanwaltes Maurus Meier v. 

23.05.2016 

 
Grüezi Cornelia Stamm Hurter, Präsidentin des sog. REGIERUNGSRATES 
 
Da im Kanton Schaffhausen wohl noch nie ein sog. Staatsanwalt in einer vergleichbaren 
Angelegenheit eine dermassen obskure Rechnung von Fr. 10'900.- inszenierte, bedarf es 

einer unabhängigen Neubeurteilung über das Zustandekommen von [Strafbefehl Nr. 

ST.2015.1189] aus folgenden Gründen: 

1. Bezugnehmend auf eine [Rechnung Nr. 90343861] schreiben Sie 
«Zu begleichen haben Sie noch die Staatsgebühr in Höhe von 1'000 Franken. ...» 

2. Demgegenüber ist unbestritten, dass Polizeikommandant Kurt Blöchlinger den Ge-
samtbetrag von Fr. 10'900.- bezahlt hat; so die Untersuchung von Staatsanwalt Hans 
Maurer, die Schaffhauser AZ, wie auch Ihre Vorgängerin usw.  

3. Weitere Ungereimtheiten: Für den vorliegenden Fall hielt Maurus Meier in seinem 
STRAFBEFEHL – Dok. 1685 – vom [23.05.2016] fest,  
 «bei Nichtbezahlung tritt an Stelle der Geldstrafe eine Freiheitsstrafe ...»  

3.1. Obschon :Josef :Rutz schriftlich versicherte, dass er NIEMALS zahlen werde, und 
diese ‘Freiheitsstrafe’ forderte, hat niemand Notiz davon genommen.  

3.2. Noch unglaublicher ist, dass Maurus Meier sich dabei auf einen Strafregisteraus-
zug berief, wonach JOSEF RUTZ auch noch schuldunfähig wäre! Dazu 
www.rutzkinder.ch/staatsanwaltschaft.html  

4. Nach allem, was geschehen ist, sollten Sie – Cornelia Stamm Hurter – die eigenartige 
Buchhaltung betreffend diese Fr. 1'000.- offenlegen. – Nachdem, plötzlich niemand 
mehr auf die von :Josef :Rutz eingeforderten Buchungen Auskunft geben können will, 
liessen sich diese Fr. 1'000.- mittels buchhalterischer Tricks gewissermassen doppelt 
kassieren – einmal vom Menschen :Josef :Rutz und einmal vom ‘Kollateral’ der Person 
RUTZ, JOSEF – wir verweisen auf www.rutzkinder.ch/amtlicher_name.html  

 
c/o angebl. [Regierungsrat] 
Cornelia Stamm Hurter [PRÄSIDENTIN] 
Beckenstube [7] 

[8200 SCHAFFHAUSEN ] 

Verwalter der Person 

RUTZ, JOSEF 
 [  

[8212] Neuhausen 
[SCHWEIZ] 

 

http://www.rutzkinder.ch/pers/1741.1_rechnung_fr._10900_kg-sulzberger_urteil_nichterscheinen_betreibungsamt_u._ueble_nachrede_g._eva_eichenberger.pdf
http://www.rutzkinder.ch/staatsanwaltschaft.html
http://www.rutzkinder.ch/amtlicher_name.html
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Also bitte – belegen Sie dem :Josef :Rutz vermittels einer sauberen, datierten und in nas-
ser, gut lesbarer Tinte gezeichneten ‘Abrechnung’,  

1. Wann die, von Kurt Blöchlinger für die Person RUTZ  bezahlte Rechnung von wem 
um Fr. 1'000.- reduziert worden ist.  

2. Nachweis betreffend alle Buchungen/Umbuchungen dieser Fr. 1'000.- 

... innerhalb 3 Mal 72 Stunden. Sollten Sie dem nicht nachkommen, gehen wir davon aus, 
dass Sie die von Blöchlinger MIT-bezahlte STAATSGEBÜHR – anerkennen u./o. MIT-ab-
schreiben. Offen ist nach wie vor die Frage, weshalb der sog. Regierungsrat sich seit Jah-
ren scheut, seinerseits bestehende Ressentiments gemeinsam mit :Josef :Rutz am runden 
Tisch aufzuarbeiten und beizulegen! – Zustände, die wir nicht hinnehmen – bzw. vor einem 
internationales Gericht für Menschenrechte klären werden.  
Seit [30.06.2022] warten wir auf Ihre Stellungnahme betreffend unsere Beschwerde gegen 
die Amtswillkür Eures Andreas Wurster – Dok. 2036 

Am [11.07.2022] haben wir Sie mit Dok. 2040 aufgefordert, die STEUERVERWALTUNG 
anzuweisen, unverzüglich auf die amtliche Person RUTZ, JOSEF – siehe gelbes Feld – 
umzustellen. 

Ab sofort beharren wir auf dem neben-stehenden korrekten 
amtlichen Namen. Nicht auf diesen Namen lautende Post darf 
gem. Art. 179 StGB nicht entgegen genommen werden! Siehe 
auch www.rutzkinder.ch/amtlicher_name.html  

 

Alle Rechte vorbehalten - ohne Präjudiz gem. UCC 1 - 308 

 

Die Inkenntnissetzung des Prinzipals ist die Inkenntnissetzung des Agenten. Die Inkenntnissetzung 
des Agenten ist die Inkenntnissetzung des Prinzipals. 

 

Das Interpretations- und Definitionsrecht ist alleine dem ::Josef :Rutz vorbehalten. 
Gerichtsstand: Dumaguete Philippinen 

 

Geschrieben und ausgefertigt am neunten Tag des zwölften Monats im Jahr des Herrn 
zweitausendzweiundzwanzig, in Neuhausen am Rheinfall. 

 

Im Auftrag  

[RUTZ, JOSEF] 

R U T Z, :josef 

 

 

by                    A.R 

 

RUTZ, JOSEF 
c/o  [32] 
[8212] Neuhausen 

http://www.rutzkinder.ch/amtlicher_name.html

